Liebe Kolleginnen und Kollegen

Falls Sie im Rahmen der Stichprobe ausgewählt werden, erhalten Sie von der KV ein Anschreiben mit 2 Fragebögen. 

Im Folgenden finden Sie Erläuterungen und Empfehlungen zum Vorgehen. Diese beziehen sich darauf, dass Sie ein eingeführtes QM-Modell wie q@bvvp , QEP, IQMF, KISS o.a. angewandt haben. Falls Sie sich entschlossen haben, das QM in Eigenregie durchzuführen (was Ihnen prinzipiell freigestellt ist), sollten Sie anhand des „Selbstbewertungsbogens“ überprüfen, inwieweit dies den gesetzlichen Vorgaben entspricht.

Zunächst möchte ich Ihnen versichern, dass Sie, falls Sie in Ihrer Praxis „q@bvvp“ angewandt haben, die gesetzlichen Anforderungen erfüllt haben. Es sind darin alle Grundelemente und Instrumente des QM abgebildet.

Den „Selbstbewertungsbogen für die Praxis“ können Sie, müssen ihn aber weder ausfüllen noch zurücksenden. Er dient nur zur Selbsteinschätzung Ihrer Praxisstruktur.

Sie können auch einfach darauf vermerken, dass Sie das QM-Programm des bvvp angewandt haben, denn die Fragen beziehen sich auf die dort beschriebenen Grundelemente und Instrumente. 

Ausfüllen und zurücksenden müssen Sie den Bogen „Fragebogen zum Einführungs- und Entwicklungsstand des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements in Ihrer Praxis“.

Hier finden Sie die Fragen nach Blöcken eingeteilt je nach der „Phase“ der Umsetzung des QM, in der Sie sich gerade befinden.

Fragen 1 – 3 können Sie, sofern Sie q@bvvp oder ein anderes anerkanntes Programm angewandt haben, mit ja beantworten. Frage  4 ist immer mit ja zu beantworten, gleichgültig, ob Sie das QM selbst durchgeführt haben oder jemand in Ihrer Praxis damit betraut haben. Im letzteren Fall ist hier der Name der Person anzugeben.

Fragen 5 und 6 beziehen sich auf den ersten Durchlauf des QM, in dem Sie Verbesserungs-ziele für Ihrer Praxis definiert haben. Falls das geschehen ist, antworten Sie mit „ja“.

Fragen 7 und 8 zielen auf die 1. Selbstüberprüfung ab, in der Sie feststellen, ob die zuvor definierten Verbesserungsziele in Hinsicht auf die Elemente und Instrumente des QM tatsächlich erreicht wurden. Nach dem vorgegebenen Zeitrahmen der QM-Richtlinie sollten Sie jetzt in dieser Phase sein. Wenn Sie also einen 2. Durchlauf des Programms q@bvvp durchgeführt haben, können Sie diese Fragen bejahen.

Fragen 9 und 10 betreffen die jährliche Überprüfung der geplanten und ergriffenen Maßnahmen zu Verbesserung von Struktur und Abläufen in Ihrer Praxis.  In dieser Phase binden Sie sich, wenn Sie jetzt im 3. Jahr der Einführung des QM in Ihrer Praxis sind, d.h. den 3. Durchlauf der Überprüfung der „Kernziele“ durchgeführt haben. 

Anschließend werden Sie befragt, welches QM-Programm Sie angewandt haben. Hier können Sie „q@bvvp „. Die Angabe ist freiwillig, aber es empfiehlt sich, da damit die Verbreitung des Programms dokumentiert wird.  Da bisher keine  Zertifizierungen nach diesem Programm durchgeführt wurden, antworten Sie zu dieser Frage mit „Nein“. (Zertifizierung ist vom Gesetzgeber nicht vorgeschrieben.)

Sie können abschließend ankreuzen, ob Sie eine Beratung durch die KV wünschen

Wenn Sie den Fragebogen gemäß dieser Erläuterungen ausgefüllt haben, können Sie darauf vertrauen, dass Sie die Erwartungen der QM-Kommission erfüllt haben und Sie nicht zu einem Beratungsgespräch eingeladen werden. Diese Beratung ist vorläufig (bis zu einer Evaluation der Wirksamkeit des QM und entsprechender  gesetzlicher Erweiterung) als  einzige „Sanktion“ im Gesetz vorgesehen. 

Und nun, falls Sie es nicht schon ohne diese Anleitungen getan haben, wünsche ich ihnen ein gelassenes Ausfüllen des Fragebogens und einen entspannten Feierabend. 

Dieter Jakob

